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tischen Republik zu untergraben oder den Aufbau des 
Sozialismus zu stören, es unternimmt, staatliche oder 
genossenschaftliche Einrichtungen oder Betriebe in ihrer 
geordneten Tätigkeit zu behindern, wird mit Zuchthaus 
bestraft; auf Vermögenseinziehung kann erkannt werden.

§ 24 
Schwere Fälle

(1) In schweren Fällen der §§ 13, 14, 22 und 23 kann 
auf lebenslanges Zuchthaus oder auf Todesstrafe er
kannt werden.

(2) Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn 
das Verbrechen
a) von mehreren Personen begangen wird, die sich zur 

Begehung derartiger Verbrechen miteinander ver
bunden haben;

b) unter Bereitstellung oder Anwendung gemeingefähr
licher Mittel, durch Herbeiführung einer Explosion, 
eines Brandes oder einer Überschwemmung began
gen wird;

c) den Tod eines Menschen, eine schwere Körperver
letzung oder andere schwere Folgen verursacht hat 
oder eine größere Anzahl von Menschén gefährdet 
war;

d) unter Ausnutzung eines besonderen Vertrauensver
hältnisses, einer verantwortlichen Funktion oder 
unter Verletzung besonders wichtiger Pflichten be
gangen wird;

e) in einer Zeit erhöhter Gefährdung der Deutschen 
Demokratischen Republik begangen wird.


